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Der Oberbürgermeister 
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Datum: 17.05.2022 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich I 

Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb) 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 23.05.2022 nicht öffentlich   

Kultur- und Sportausschuss 02.06.2022 nicht öffentlich   

Ältestenrat 27.06.2022 nicht öffentlich   

Stadtrat 05.07.2022 öffentlich   

 

 

 
Inhalt: Satzung zur 6. Änderung der Gebührensatzung für das Vogtlandkonservatorium „Clara 

Wieck„ Plauen (Gebührensatzung Vogtlandkonservatorium – GebSVoKo) 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

§ 6 Betriebssatzung für den „Kulturbetrieb der Stadt Plauen“ als kommunaler Eigenbetrieb 

i. V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Bereichsjurist Herr Giller 

Finanzverwaltung 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

Beschluss-Nr. 8/20-9 der Sitzung des Stadtrates vom  05.05.2020 – Drucksachen Nr. 0126/2020 

Satzung zur 5. Änderung der Gebührensatzung für das Vogtlandkonservatorium „Clara 

Wieck“ Plauen (Gebührensatzung Vogtlandkonservatorium – GebSVoKo) - Artikel 1 Nr. 2 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Geschäftsbereich I 

Kulturbetrieb der Stadt Plauen 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die 6. Änderung der Gebührensatzung für das Vogtlandkonservatorium 

„Clara Wieck“ Plauen (Gebührensatzung Vogtlandkonservatorium –GebSVoKo). 

 

Sachverhalt: 
 

Die Betriebsleitung schlägt die, in der Änderungssatzung enthaltenen Gebührenerhöhungen zum 01.08.2022 

vor. Diese Gebühren sollen für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 gelten, soweit keine gesetzlichen Vorgaben 



eine frühere Änderung notwendig machen. 

 

Grundlage für die Erhöhungen ist die angemessene Beteiligung der Schüler/innen an den gestiegenen Kosten 

zur Betreibung der Musikschule sowie die Umsetzung der Beschlüsse von 2015 zur Haushaltskonsolidierung 

und des Beschlusses zum Wirtschaftsplan 2022, welche Gebührenerhöhungen alle 2 Schuljahre vorsehen.  

 

Bei der Gestaltung der Gebühren wurde darauf geachtet, dass das Gebührenniveau in den einzelnen 

Unterrichtsformen sich nicht zu weit vom Gebührenniveau der Musikschulen im Umland entfernt. Das 

Vogtlandkonservatorium gehört zwar zu den kostenintensivsten Musikschulen im Umland, ist aber trotzdem 

voll ausgelastet und wird von den Schülern nach wie vor gut angenommen.  

 

Insbesondere die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst sowie die derzeit rasant stigenden Betriebskosten 

lassen die Kosten für die Musikschule stetig steigen. Mögliche weitere Einnahmequellen sind ausgeschöpft. 

 

Insbesondere die Förderungen Dritter entsprechen seit Jahren nicht den ständig steigenden Kosten 

(Vogtlandkreis, Kulturraum Vogtland-Zwickau, Land Sachsen). Die Stadt allein kann die Kostensteigerungen 

nicht abfangen. 

 

Anlagen: 

Anlage 1a - Satzung zur 6. Änderung der Gebührensatzung für das Vogtlandkonservatorium  

      „Clara Wieck“ Plauen (Gebührensatzung Vogtlandkonservatorium – GebSVoKo) 

Anlage 1b - Anlage zur GebSVoKo 01.08.22-31.07.24 

Anlage 2 - Synopse zur 6. Änderung der Gebührensatzung für das Vogtlandkonservatorium 

Anlage 3 - Gebührengegenüberstellung mit anderen Musikschulen 

Anlage 4 - Stellungnahme der Elternvertretung vom 15.05.2022 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Unterrichtsgebühren einschl. Auswärtigen- und Erwachsenenzuschlag 

2022 – 3.600,00 € bereits im Wirtschaftsplan 2022 enthalten anteilig für 5 Monate 

2023 – 7.700,00 € bereits im Wirtschaftsplan 2023 enthalten 

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Steffen Zenner Tobias Kämpf 
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